
esth. und Verorduungs-
für das

Königreich Bayern.

W 22.

München, den

Bekanntmachung vom 1. April 1883, die Postordnung zum Gesetze über das Postwesen des Deutschen
Reiches vom 28. Oktober 1871 betreffend. — Ordens-Verleihungen. — Königlich Allerhöchste Genehmigung

zur Annahme einer fremden Dekoration.

Nr. 10761l.

Bekanntmachung, die Postordnung zum Gesetze über das Postwesen des Deutschen Reiches
vom 28. Oktober 1871 betreffend.

Königl. Staatsministerium des RKöniglichen Hauses und des Aeußern.

Auf Grund des S§. 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reiches vom

28. Oktober 1874 werden nachstehend die vom Reichskanzler unter dem 12. März lfd. Js.

erlassenen Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879 (Gesetz= und Verordnungs-

Blatt Nr. 23 Seite 484 ff.) veröffentlicht.

München, den 1. April 1883.

Trhr. v. Crailsheim.

Der General-Sekretär.

Statt dessen

der k. Ministerialrath Frhr. v. Völderndorff.
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Abänderungen der Postordnung
vom 8. März 1879.

Auf Grund der Vorschrift im §. 50 des Gesetzes über das Post-

wesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung

vom 8. März 1879 in folgenden Punkten abgeändert:

1. Im §. 3, „Begleitadresse zu Packeten“ betreffend, erhält

der Absatz V folgende Fassung:

V. Der an der Post-Packetadresse befindliche Abschnitt kann zu

schriftlichen oder gedruckten 2c. Mittheilungen benutzt werden.

2. Im §. 14, „Zur Postbeförderung bedingt zugelassene Gegen-

stände“ betreffend, erhält der Absatz m folgende

Fassung:

III. Zur Verwendung für Hand-Schußwaffen bestimmte Zünd-

hütchen, Zündspiegel und Metallpatronen (mit Pulver, Zündhut und

Kugel besetzte Metallhülsen) müssen in Kisten oder Fässer fest von außen

und innen verpackt und als solche, sowohl auf der Begleitadresse als

auch auf der Sendung selbst, bezeichnet sein. Bei den Metallpatronen

müssen außerdem die Bleie mit den Metallhülsen so fest verbunden sein,

daß ein Ablösen der Kugel und Ausstreuen des Pulvers nicht statt-

finden kann. Der Absender ist, wenn er diese Bedingungen nicht ein-

gehalten hat, für den aus etwaiger Entzündung entstandenen Schaden

haftbar.
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3. Zwischen den 88. 11 und 12 tritt folgender neue

Paragraph hinzu:

8. 11a.

1 Die Postverwaltung übernimmt es, dringende, zur Beför—

derung mit der Post geeignete Packetsendungen, deren beschleunigte Ueber—

mittelung mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Inhalts besonders

erwünscht ist, wie z. B. Sendungen mit Fischlaich oder Fischbrut, mit

lebenden Thieren oder mit frischen Blumen bezw. Pflanzen auf Verlangen

der Absender mit den sich darbietenden schnellsten Postgelegenheiten nach

dem Bestimmungsorte zu befördern.

II Die betreffenden Sendungen müssen bei der Einlieferung zur

Postanstalt äußerlich durch einen farbigen Zettel, welcher in fettem

schwarzen Typendruck oder, bei besonderen Fällen, in großen handschrift-

lichen Zügen die Bezeichnung

„dringend“

und darunter eine kurze Angabe des Inhalts trägt, hervortretend kenntlich

gemacht sein. Die zugehörigen Post-Packetadressen sind handschriftlich

mit dem gleichen Vermerke zu versehen.

III Dringende Packetsendungen müssen von dem Absender frankirt

werden. Als Entschädigung für die aus der bevorzugten Beförderung

und der abweichenden Behandlung der Sendungen sich ergebenden be-

sonderen Aufwendungen rc. ist außer dem Porto nach der Taxe für

sperriges Gut und außer dem etwaigen Eilbestellgelde (§. 21) eine Ge-

bühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung zu entrichten.

IV Die Beförderung dringender Packetsendungen geschieht nur auf

Gefahr des Absenders.

4. Im §. 13, „Drucksachen“ betreffend, erhält Absatz VII

unter 6 folgende Fassung:

(Es soll jedoch gestattet sein:)

6) in die Sendungen mit Büchern, Musikalien, Zeeitschriften,
47“



284

Zur Beförderung
gegen die Drucksachen-
taxe bedingt zugelassene
Schriftstücke.

Landkarten und Bildern eine Widmung handschriftlich einzu-

tragen, auch diesen Sendungen eine Rechnung beizufügen und

letztere mit solchen handschriftlichen Zusätzen zu versehen,

welche den Inhalt der Sendung betreffen und nicht die Eigen-

schaft einer besonderen, mit diesem in keiner Beziehung stehenden

Mittheilung haben;

—... — —
–— — —

5. Als neuer Paragraph tritt zwischen §. 13 und §. 14

S. 13a.

I Gegen die für Drucksachen im §. 13 Abs. vVIII festgesetzte er-

mäßigte Taxe können ferner befördert werden: die mittels des Hektographs,

Papyrographs, Chromographs, oder mittels eines ähnlichen' Umdruckver-

fahrens, nicht aber mittels der Kopirpresse, auf mechanischem Wege

hergestellte Schriftstücke, welche nach ihrer Form und sonstigen Beschaffen-

heit zur Beförderung mit der Briefpost geeignet sind.

I. Die Einlieferung der vorbezeichneten Gegenstände, auf welche

im Uebrigen die Bestimmungen des §. 13 Abs. 10, V und VI Anwen-

dung finden, muß unter der Aufschrift bestimmter Empfänger in einer

Anzahl von mindestens 20 vollkommen gleichlautenden Exemplaren am

Postschalter erfolgen.

I. Die Gegenstände dürfen nach ihrer Fertigung mittels Hekto-

graphs u. s. w. keinerlei Zusätze oder Aenderungen am Inhalte erhalten

haben, sei es, daß diese Zusätze handschriftlich nachgetragen, oder in

Gestalt von gedruckten 2c. Zetteln beigefügt oder eingeklebt sind.

IV Hektographien r2c., welche vorschriftswidrig durch die Brief-

kasten oder in nicht genügender Zahl zur Einlieferung gelangen, sind von

der Vergünstigung der Portoermäßigung ausgeschlossen.
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6. Im §. 16, „Postanweisungen“ betreffend, erhalten

die Absätze Ul und IV folgende Fassung:

III Formulare zu Postanweisungen können durch alle Postanstalten

bezogen werden. Den Absendern ist nicht gestattet, für eigene Rech-

nung hergestellte Formulare zu Postanweisungen postmäßig zu verwenden;

es steht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung des Adreßraumes und des

Abschnitts der von der Post bezogenen Formulare ganz oder theilweise

durch Druck bewirken zu lassen.

IV Ungestempelte Formulare zu Postanweisungen werden in

Mengen von mindestens 20 Stück zum Preise von 10 Pf. für je

20 Stück verabfolgt. Für gestempelte Formulare zu Postanweisungen

wird nur der Betrag des Stempels erhoben.

7. Der §. 17, „Telegraphische Postanweisungen“ betreffend,

erhält folgende anderweite Fassung:

1 Die Ueberweisung der auf Postanweisungen eingezahlten Beträge

kann auf Verlangen des Absenders durch Vermittlung des Telegraphen er-

folgen, vorausgesetzt, daß zwischen der Postanstalt am Aufgabeorte und

der Postanstalt am Bestimmungsorte oder doch auf einem Theile des

Weges eine telegraphische Verbindung besteht.

II Falls ein solches Verlangen ausgesprochen wird, liegt die Aus-

fertigung des Telegramms, mittels dessen die Ueberweisung erfolgt, der

Postanstalt des Aufgabeorts ob. Münscht der Absender durch dieses

Telegramm weitere, auf die Verfügung über das Geld bezügliche Mit-

theilungen zu mochen, so muß er diese der Postanstalt am Aufgabeorte

schriftlich übergeben, welche sie in das abzulassende Telegramm mit auf-

nimmt.

III Bei telegraphischen Postanweisungen, welche an Orten ohne

Telegraphenanstalt zur Post gegeben werden, wird das Ueberweisungs-
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Telegramm von der Annahme-Postanstalt mit der nächsten Postgelegenheit

der am schnellsten zu erreichenden Reichs-Telegraphenanstalt als Einschreib-

sendung portopflichtig zugeführt.

Iv Ist eine telegraphische Postanweisung nach einem mit einer

Telegraphenanstalt nicht versehenen Postorte (bezw. nach dem Bestellbezirk

desselben) gerichtet, so erfolgt die Weiterbeförderung des betreffenden

Ueberweisungs-Telegramms von der letzten Telegraphenanstalt bis zur

Bestimmungs-Postanstalt ebenfalls mit der nächsten Postgelegenheit als

portopflichtige Einschreibsendung. «

V Der Aufgeber hat zu entrichten:

1) die Postanweisungsgebühr,

2) die Gebühr für das Telegramm.

Außerdem kommt zutreffendenfalls zur Erhebung:

a)

b)

ch

eine Gebühr von 25 Pf. für die Besorgung des Telegramms

am Aufgabeorte von der Post= bis zur Telegraphenanstalt,

wenn die Telegraphenanstalt sich nicht im Postgebäude mit

besindet;

das Porto und die Einschreibgebühr für die Beförderung

des Ueberweisungs-Telegramms zur nächsten Telegraphenanstalt,

sofern am Aufgabeorte eine dem öffentlichen Verkehr dienende

Telegraphenanstalt nicht vorhanden ist;

das Porto und die Einschreibgebühr für die Beförderung

des Ueberweisungs-Telegramms von der letzten Telegraphen-

anstalt bis zur Bestimmungs-Postanstalt, falls die telegraphische

Postanweisung nach einem mit einer Telegraphenanstalt nicht

versehenen Postorte gerichtet ist;

insofern die Anweisung nicht mit dem Vermerk postlagernd

versehen ist, das Eilbestellgeld für die Bestellung am Be-

stimmungsort bezw. für die Bestellung von der letzten Post-

anstalt nach dem Wohnorte des Empfängers (§. 21).
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Die Gebühren unter a und b sind stets vom Absender voraus-

zubezahlen; dagegen bleibt es in sein Belieben gestellt, ob er die Ge-

bühren unter c und d ebenfalls vorausbezahlen oder deren Entrichtung

dem Empfänger überlassen will.

VI. Die Postanstalt des Bestimmungsorts hat gleich nach Empfang

des Ueberweisungs=TelegrammsdasselbedemEmpfänger,ohneUnter-

schied, ob dieser im Orts= oder Landbestellbezirk wohnt, durch einen

besonderen Boten zuzustellen. Die Auszahlung des angewiesenen Betrages

erfolgt gegen Rückgabe des mit der Quittung des berechtigten Empfängers

versehenen Ueberweisungs-Telegramms.

VII. Die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an denen eine

Postanstalt besteht, sind ermächtigt, in Vertretung der Postanstalt Be-

träge auf Postanweisungen, welche auf telegraphischem Wege überwiesen

werden sollen, von den Absendern anzunehmen oder am Bestimmungs-

orte auszuzahlen.

8. Im §. 19, „Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen“

betreffend, treten folgende Aenderungen ein:

1. Der 1. Satz im Absatz V erhält die Fassung:

Wünscht der Auftraggeber, daß die Weitersendung an eine zur Auf-

nahme des Wechselprotestes befugte Person geschieht, so genügt der Ver-

merk „Sofort zum Protest“ auf der Rückseite des Postauftragsformulars,

ohne daß es der namentlichen Bezeichnung einer solchen Person bedarf.

2. Der Absatz XVv#us hat künftig zu lauten:

XVIII Formulare zu Postaufträgen können durch die Postanstalten

zum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück bezogen werden. Den Absendern

ist nicht gestattet, für eigene Rechnung hergestellte Formulare zu Postauf-

trägen postmäßig zu verwenden; es steht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung
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Postaufträge zu Bü-
cherpostsendungen.

der von der Post bezogenen Formulare zu Postaufträgen ganz oder theil-

weise durch Druck bewirken zu lassen.

9. Im F. 20, „PostaufträgezurEinholungvon Wechselaccepten“

betreffend, ist im Absatz U zwischen dem 2. und

3 Satz folgender neue Satz einzuschalten:

Den Absendern ist nicht gestattet, für eigene Rechnung hergestellte

Formulare zu Postaufträgen postmäßig zu verwenden; es steht ihnen jedoch

frei, die Aussüllung der von der Post bezogenen Formulare zu Post-

aufträgen ganz oder theilweise durch Druck bewirken zu lassen.

10 Zwischen S. 20 und 21 tritt folgender neue

§. 20a hinzu:

S. 20a.

1 Den Bücherpostsendungen, d. i. den Sendungen mit Büchern,

Musikalien, Zeitschriften, Landkarten und Bildern, so-

weit dieselben den Bestimmungen für Duucksachen (§. 13) entsprechen

und ein Gewicht von mehr als 250 Gramm haben, darf gegen Zahlung

der für Drucksachen festgesetzten ermäßigten Taxe und einer besonderen,

vom Absender zu entrichtenden Gebühr von 10 Pf. ein Postauftrag

zur Einziehung der die Sendung betreffenden Rechnung beigefügt werden.

I. Die Aufschrift der Sendungen hat lediglich zu lauten: „Post-

auftrag zur Bücherpostsendung Nr. (Geschäftsnummer)

nach.. . . . ... (Name der Postanstalt, in deren Bezirk der

Empfänger wohnt)“.

In einem mit gleichlautender Aufschrift versehenen Briefumschlage

müssen der Sendung ein gehörig ausgefülltes Formular für Postaufträge

zur Einziehung von Geldbeträgen (§. 19), sowie ein ausgefülltes Post-

anweisungsformular (§. 16) so fest beigebunden sein, daß unterwegs sich
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kein Theil von der Sendung trennen kann. Auf dem Auftragsformular

müssen neben der Ueberschrift „Postauftrag“ die Worte „zur Bücherpost-

sendung“ zugesetzt und dahinter die Geschäftsnummer wiederholt sein.

Das Verlangen der Weitergabe oder Weitersendung ist bei diesen Post-

aufträgen nicht zulässig.

Auf der Rückseite eines jeden Postauftrags zu einer Bücherpost-

sendung muß entweder der Vermerk: „Ohne Frist“ oder folgende

Quittungsformel niedergeschrieben sein: „Die Anlagen dieses Post-

auftrags habe ich ohne Zahlung des umstehend angegebenen Geldbetrages

empfangeen
III. Ueber Bücherpostsendungen mit Postauftrag wird ein Ein-

lieferungsschein nicht ertheilt, sofern der Absender nicht die

Einschreibung unter Zahlung der Einschreibgebühr (§ 15) ausdrücklich

verlangt hat.

!V Die Vorzeigung und Aushändigung der Postauf-

träge zu Bücherpostsendungen und ihrer Anlagen erfolgt nach den

Grundsätzen für Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen (§ 19).

Wird die Annahme sofort bestimmt verweigert, so wird die Sendung

an den Absender kostenfrei zurückgesandt, und zwar unter Einschreibung,

wenn sie bei der Einlieferung eingeschrieben worden war. Ein Gleiches

tritt ein, wenn bei solchen Sendungen, deren Postauftrag den Vermerk

„Ohne Frist“ trägt, bei der ersten Vorzeigung die Zahlung nicht ge-

leistet wird. In den übrigen Fällen istesdem Empfänger überlassen,

die Anlagen des Postauftrags entweder unter sofortiger Zahlung

des vollen Geldbetrages, welcher auf letzterem angegeben ist, oder unter

dem Verlangen der späteren Berichtigung dieses Betrages

anzunehmen.

Wird der Betrag nicht sofort berichtigt, so werden dem Empfänger

die Drucksachen gegen Vollziehung der Quittung auf der Rückseite des

Postauftrags ausgehändigt. Der Postauftrag wird ihm sodann nach

Ablauf von 7 Tagen nochmals behufs Berichtigung der Auftragssumme

48
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vorgezeigt. Erfolgt auch bei dieser wiederholten Vorzeigung die Zahlung

nicht, so wird der mit entsprechender Bescheinigung des bestellenden

Boten zu versehende Postauftrag sammt beigefügtem Postanweisungsformular

ohne Anschreiben als Postsache an den Absender zurückgesandt. Eine

Zurücknahme der Drucksachen seitens der Post ist in

diesem Falle unstatthaft. Die weitere Abwickelung der Angelegen-

heit bleibt vielmehr lediglich dem Absender und Empfänger überlassen.

 Die für Bücherpostsendungen mit Postauftrag bezahlten

Beträge werden den Absendern mittels der beigefügten Postanweisung

übermittelt, und zwar unter Berechnung des tarifmäßigen Frankos für

letztere.

VI Für die auf Bicherpostsendungen eingezogenen Geldbeträge

haftet die Postverwaltung wie für die auf Postanweisungen eingezahlten

Beträge. Eine weitergehende Gewähr, insbesondere gegen Ver-

lust und Beschädigung der Bücherpostsendungen selbst, sowie für recht-

zeitige Vorzeigung, Bestellung, Rücksendung 2c. wird nicht geleistet.

Ist eine derartige Sendung unter Einschreibung eingeliefert worden, so

wird für dieselbe in gleichem Umfange wie für Einschreibsendungen Ge-

währ geleistet.

11. Der §. 21 erhält folgende Fassung:

8. 21.

Durch Eilboten zu 1 Sendungen, welche sogleich nach der Ankunft dem Empsänger

bestellende Sendungen. besonders zugestellt werden sollen, müssen in der Aufschrift einen Ver-

merk tragen, welcher unzweideutig das Verlangen ausdrückt, daß die

Bestellung an den Empfänger sogleich nach der Ankunft durch besonderen

Boten erfolgen soll (Eilbestellung). Diesem Zweck entsprechen folgende,

vom Absender durch Unterstreichung besonders hervorzuhebende Vermerke:

„durch Eilboten“, „durch besonderen Boten“, „besonders zu bestellen“,
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„sofort zu bestellen“. Bezeichnungen wie „cito, citissime, dringend,

eilig“ 2c. bleiben unberücksichtigt. «

IIJmFalledetVorausbezahlungdesBotenlohnshatderAb-
sender unter dem Vermerk „durch Eilboten“ c. hinzuzufügen: „Bote

bezahlt“. Bei Packeten ist letzterer Vermerk auf der Sendung selbst

zu wiederholen.

III. Bei Sendungen an Empfänger, die im Orts= oder im Land-

bestellbezirk des Aufgabe-Postorts wohnen, ist die Eilbestellung ausge-

schlossen; desgleichen bei Sendungen mit Zustellungsurkunden.

V.I Gewöhnliche und eingeschriebene Briefsendungen (Briefe, Post-

karten, Drucksachen, Waarenproben, Nachnahmebriefe) werden den Eil-

boten stets mitgegeben. Dasselbe gilt von Postanweisungen nebst den

zugehörigen Geldbeträgen, sowie von Packeten ohne Werthangabe bis

zum Gewicht von 5 Kilogramm und von Sendungen mit Werthangabe

bis zum Betrage von 400 Mark und bis zum Gewicht von 5 Kilogramm,

soweit nicht zollamtliche Vorschriften entgegenstehen. Bei schwereren

Packeten, sowie bei Sendungen mit höherer Werthangabe erstreckt sich

die Verpflichtung der Postverwaltung zur besonderen Bestellung

in die Wohnung der Empfänger nur auf die Packetadresse bezw. den

Ablieferungsschein. Die oberste Postbehörde ist indeß berechtigt, die

bezeichneten Gewichts= und Werthgrenzen allgemein oder für bestimmte

Orte, dauernd oder vorübergehend zu erweitern und die im Absatz y fest-

gesetzten Gebühren entsprechend zu erhöhen; ebenso kann die Postbehörde,

soweit es sich um Werthsendungen und um Postanweisungen handelt, die

Eilbestellung für die Dauer der Nachtstunden beschränken.

V Für die Eilbestellung von Postsendungen sind zu entrichten:

A. Im Falle der Vorausbezahlung durch den Absender:

a) bei Sendungen an Empfänger im Ortsbestell-

bezirk der Postanstalten, und zwar:

1) bei gewöhnlichen und bei eingeschriebenen Briefen, Post-
487
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karten, Drucksachen und Waarenproben, sowie bei Nach-

nahmebriefen, Postanweisungen nebst den zugehörigen Be-

trägen, Briefen mit Werthangabe bis 400 Mark ein-

schließlich, Ablieferungsscheinen über Geldbriefe mit höherer

Werthangabe und Packetadressen ohne die zugehörigen

Packete: für jede Sendung 25 Pf.;

2) bei Packeten ohne Werthangabe und mit Werthangabe bis

zum Einzelbetrag von 400 Mark einschließlich, in allen

Fällen, in welchen die Sendungen selbst durch Eilboten

bestellt werden, 40 Pf. für jedes Packet;

b) bei Sendungen an Empfänger im Landbestell-

bezirk der Bestimmungs-Postanstalt, und zwar:

4) bei allen unter a 1 genannten Gegenständen für jede

Sendung 80 Pf.;

2) bei Packeten ohne und mit Werthangabe:

in allen Fällen, in welchen die Sendungen selbst durch

Eilboten bestellt werden sollen, für jedes Packet 1 Mark

20 Pf. .

B. Im Falle der Entrichtung des Bolenlohns durch den Empfänger:

bei allen Sendungen die wirklich erwachsenden Botenkosten, mit der

Maßgabe, daß bei Bestellung im Ortsbestellbezirk in Ansatz

kommen, und zwar:

1) bei den unter A a 1 genannten Gegenständen:

für jeden Bestellgang mindestens 25 Pf.;

2) bei den unter A a 2 genannten Packeten:

für jedes bestellte Stück mindestens 40 Pf.

VI. In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Sendungen

durch denselben Boten an denselben Empfänger finden die vorstehenden
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Bestimmungen unter V B gleichmäßige Anwendung mit der Einschränkung,

daß für Gegenstände der unter Vv A a l bezeichneten Art, welche gleich-

zeitig mit einer der bei v A a 2 erwähnten Sendungen bestellt werden,

Botenlohn überhaupt nicht in Ansatz kommt. Werden im Uebrigen durch

denselben Boten an denselben Empfänger gleichzeitig solche Eil-

postsendungen abgetragen, für welche das Eilbestellgeld im Voraus

bezahlt ist, und solche, bei welchen dies nicht der Fall ist: so ist vom

Empfänger das erwachsende Botenlohn abzüglich der im Voraus be—

zahlten Beträge zu entrichten. Die für etwa gleichzeitig zur Abtragung

gelangende Telegramme im Voraus bezahlte Bestellgebühr bleibt hierbei

außer Betracht.

VII. Eine Beschränkung der Vorausbezahlung auf den Betrag für

die Packetadresse (25 oder 80 Pf.) ist bei Packeten bis 5 Kilogramm

einschließlich nur dann zulässig, wenn die Packete an ihrem Bestimmungsort

einer zoll= oder steueramtlichen Behandlung zu unterwerfen sind; bei

schwereren Packeten auch in dem Fall, wenn vorauszusetzen ist, daß die

Eilbestellung sich auf die Sendung selbst nicht erstrecken werde. Findet

in Ausnahmefällen dann gleichwohl die Bestellung der Sendung selbst

statt, so sind vom Empfänger die wirklich erwachsenen Botenkosten ab-

züglich der vom Absender für die Abtragung der Adresse vorausbezahlten

Gebühr zu entrichten, bei Bestellung im Ortsbestellbezirk jedoch mindestens

15 Pf. und bei Bestellung im Landbestellbezirk mindestens 40 Pf.

VIII Reichen bei Briefsendungen, welche im Briefkasten vorge-

funden werden, die vom Absender verwendeten Postwerthzeichen zur

Deckung des Portos und der Eilbestellgebühr (v7 A a 1 und b 1) nicht

aus, so werden die Briefe 2c. wie solche Gegenstände behandelt, be-

züglich deren eine Vorausbezahlung von Eilbestellgeld überhaupt nicht

erfolgt ist.

IX Verweigert der Empfänger die Zahlung des zu seinen Lasten

fallenden Botenlohns, so ist die Sendung als unbestellbar zu behandeln.
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X Die Beförderung von Postsendungen mittels besonderer Eilboten

vom Einlieferungsort nach einem anderen Postort ist nicht gestattet. Da-

gegen kann auf Verlangen der Absender die besondere Beförderung von

Postsendungen, welche einer Postanstalt von weiterher zugehen und nach

einem anderen Postorte gerichtet sind, durch Eilboten stattfinden, wenn die

Entfernung zwischen den beiden Postanstalten nicht über fünfzehn Kilo-

meter beträgt. Die Aufschriften derartiger Sendungen müssen, unter An-

gabe des eigentlichen Bestimmungsorts, den Vermerk enthalten: „von

(Bezeichnung des Ortsnamens der Postanstalt, von welcher aus die

Beförderung durch Eilboten erfolgen soll) durch Eilboten“. Für der-

artige Eilsendungen sind durchweg, also auch im Falle der Voraus-

bezahlung durch den Absender, die wirklich erwachsenden Botenkosten, min-

destens aber die unter V A b 1 und 2 bezeichneten Sätze, zu entrichten.

Der Absender ist verpflichtet, auf Verlangen der Aufgabe-Postanstalt

einen angemessenen Betrag zur Deckung dieser Kosten zu hinterlegen.

Verweigert der Empfänger die Zahlung des Botenlohns, so wird ihm

die Sendung gleichwohl behändigt, wenn er, unter Rückgabe des Brief-

umschlags 2c. und schriftlicher Anerkennung der Zahlungsverweigerung,

den Absender bezeichnet. Die Kosten der Bestellung sind alsdann von

dem Letzteren zu tragen.

12. Im §. 24, „Ort der Einlieferung“ betreffend, treten

folgende Aenderungen ein:

1. In dem Absatz Ul ist als erster Theil dessel-

ben Folgendes einzuschalten:

In größeren Städten, in welchen mit Pferdekräften ausgeführte

Packetbestellungsfahrten bestehen, dürfen den Packetbestellern auf ihren Be-

stellungsfahrten Packete ohne Werthangabe zur Abgabe bei der

Postanstalt übergeben werden. Es ist auch gestattet, durch frankirte
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Bestellschreiben oder Postkarten bei der Postanstalt die Abholung von

Packeten aus der Wohnung zu bestellen. Die Packetbesteller nehmen die

Packete entweder innerhalb der Häuser selbst, welche sie zum Zwecke

der Bestellung bezw. Abholung betreten, oder an denjenigen Stellen ent-

gegen, wo ihr Fuhrwerk jeweilig hält.

2. In den Absatz V ist nach dem 2. Satz folgen-

der neue Satz aufzunehmen:

Ein gleiches Annahmebuch zum Eintragen der gewöhnlichen Packete

führt auch jeder nach Absatz UI zur Annahme gewöhnlicher Packete

ermächtigte Packetbesteller auf seiner Bestellfahrt mit sich.

3. Der Absatz VI erhält nachbezeichnete ver-

äuderte Fassung:

VI Für die von den Landbriefträgern auf ihren Bestellungsgängen

eingesammelten portopflichtigen Einschreibbriefsendungen, sowie für Packete

bis 2 k einschließlich, Postanweisungen und Briefe mit Werthangabe

(Abs. Uul und IV) kommt, wenn diese Gegenstände zur Weitersen-

dung durch die Postanstalt des Amtsorts des Landbriefträgers nach

einer anderen Postanstalt bestimmt sind, außer dem Porto und den son-

stigen Gebühren, eine Nebengebühr ron 5 Pf., welche im Voraus. ent-

richtet werden muß, zur Erhebung. Gelangen Packete von höherem Ge-

wicht als 2 kg zur Einsammlung, so ist unter denselben Voraus—

setzungen eine Nebengebühr im Betrag der für gleich schwere Packete

festgesetzten Landbestellgebühr (§. 32 Abs. VII) zu entrichten.

4. Am Schluß tritt als neuer Absatz hinzu:

UII. Für die von den Packetbestellern auf ihren Bestellungsfahrten

eingesammelten gewöhnlichen Packete (Abs. Ul) kommt außer dem Porto

eine Nebengebühr in Höhe des im §. 32 Abst. UIl festgesetzten Bestell-

geldes zur Erhebung, welche im Voraus zu entrichten ist.

—–. — Ú Û
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13. Im §. 25, „Zeit der Einlieferung“ betreffend, ist als

letzter Absatz Folgendes nachzutragen:

XI Bei denjenigen Postanstalten und selbstständigen Telegraphen=

anstalten, welche von der Postbehörde hierzu besonders ermächtigt sind,

dürfen Einschreibbrief sendungen zu solchen Postbeförderungsgelegenheiten,

welche außerhalb oder kurz nach Beginn der für den Verkehr am Schalter

bestimmten Dienststunden sich darbieten, auf Verlangen auch außerhalb

der Dienststunden angenommen werden. Voraussetzung für die zu er-

theilende Ermächtigung ist, daß zur Zeit der Einlieferung auch ohnehin

ein Beamter oder mehrere Beamte bei der Verkehrsanstalt in Wahr-

nehmung von Dienstgeschäften anwesend sind. Für jeden Brief ist eine

besondere Einlieferungsgebühr von 20 Pf. im Voraus zu entrichten.

Bei Postanstalten muß die Einlieferung bis spätestens eine halbe Stunde

vor dem Abgange der Beförderungsgelegenheit, bei Telegraphenanstalten

so zeitig erfolgen, daß die Briefe eine halbe Stunde vor dem Abgange

der betreffenden Postbeförderungsgelegenheit der Ortspostanstalt überliefert

werden können. Werden durch denselben Absender mehr als drei Ein-

schreibbriefe eingeliefert, so kann eine Schlußzeit von einer Stunde

in Anspruch genommen werden.

14. Im §. 32, „Bestellung“ betreffend, erhalten die

Absätze IV und V folgende anderweite Fassung:

Iy Für die Bestellung der Briefe mit Werthangabe, der Packete

mit Werthangabe und der Einschreibpackete im Ortsbestellbezirke werden

erhoben:

1) für Briefe mit Werthangabe:

a) bis zum Betrage von 1500 Mark 5 NVf.,

b) im Betrage von mehr als 1500 und bis

3000 Mark 10 Pf.;



 22. 297

2) für Packete mit Werthangabe:

die Sätze für Briefe mit Werthangabe, wenn aber

der Tarif für die Bestellung der gewöhnlichen Packete

höhere Sätze ergiebt, diese letzteren;

3) für Einschreibpackete:

die Sätze der Packete mit Werthangabe bis zum Betrage

von 1500 Mark;

V! An Orten, wo Briefe und Packete mit höherer Werthangabe

als 3000 Mark bestellt werden, ist dafür eine Bestellgebühr von 20 Pf.

zu erheben. Für einzelne große Orte kann durch besondere Verfügung

der obersten Postbehörde die Bestellgebühr auch bei Einschreibpacketen und

bei Packeten mit Werthangabe von 3000 Mark und weniger auf

20 Pf. festgesetzt werden.

15. Im §. 36, betreffend die „Berechtigung des Empfängers

zur Abholung der Briefe u. s. w.“, ist am Schlusse des

Absatz I hinzuzufügen:

„Die Postverwaltung ist berechtigt, anzuordnen, daß eine und

dieselbe Person sich höchstens zur Empfangnahme der für drei Abholer ein-

gegangenen Postsendungen melden darf.“

16. Im §. 39, „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am

Bestimmungsorte“ betreffend, erhalten die Absätze

I, IU und VI folgende Fassung:

1 Postsendungen sind für unbestellbar zu erachten:

1) wenn der Empfänger am Bestimmungsorte nicht zu ermitteln

und die Nachsendung nach den Vorschriften im §. 38 nicht

möglich oder nicht zulässig ist;

2) wenn die Annahme verweigert wird;

49
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3) wenn die Sendung mit dem Vermerk „postlagernd“ versehen

ist und nicht innerhalb eines Monats, vom Tage des Ein—

treffens an gerechnet, von der Post abgeholt wird;

4) wenn es sich um eine Sendung mit Postnachnahme handelt,

auch wenn sie mit „postlagernd“ bezeichnet ist, und die Sen—

dung nicht innerhalb 7 Tage nach ihrer Ankunft am Bestim—

mungsorte eingelöst wird;

5) wenn bei Postanweisungen innerhalb 7 Tage nach ihrer

Bestellung ohne den Geldbetrag oder nach ihrer Abholung

der Geldbetrag nicht in Empfang genommen wird;

6) wenn die Sendung Loose oder Anerbietungen zu einem Glücks-

spiele enthält, an welchem der Empfänger nach den betreffenden

Gesetzen sich nicht betheiligen darf, und wenn eine solche Sendung

sofort nach geschehener Eröffnung an die Post zurückgegeben wird.

IUu. Bevor in dem Falle zu Absatz 1 Punkt 1 eine mit einer

Begleitadresse versehene Sendung deshalb als unbestellbar angesehen

wird, weil mehrere dem Empfänger gleichbenannte Personen im Orte

sich befinden und der wirkliche Empfänger nicht sicher zu unterscheiden ist,

muß eine Unbestellbarkeits-Meldung, unter Beifügung der Begleitadresse

nach dem Aufgabeorte gesandt werden, um den Absender, wenn derselbe

ermittelt werden kann, zur näheren Bezeichnung des Empfängers zu ver-

anlassen.

Für die Beförderung der Unbestellbarkeits-Meldung und der zu er-

theilenden Antwort an die Postanstalt am Bestimmungsort der Sendung

hat der Absender die Portokosten mit 20 Pf. zu entrichten. Verweigert

der Absender die Zahlung, so wird seiner etwaigen Bestimmung über

die Sendung keine Folge gegeben. In diesem Falle, sowie wenn der

Absender innerhalb einer Frist von 7 Tagen eine Erklärung nicht abgiebt,

wird die Sendung nach dem Aufgabeorte zurückgeleitet.

. Wenn Absender gewöhnlicher oder eingeschriebener Packete im

Falle der Unbestellbarkeit derselben die sofortige Rücksendung vermieden
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zu sehen wünschen, so ist seitens der Absender auf der Vorderseite der

Begleitadresse in hervortretender Weise der Vermerk: „Wenn unbestellbar,

Nachricht niederzuschreiben, sowie Name und Wohnung anzugeben. Der

Vermerk kann auch mittels Stempelabdrucks oder durch Typendruck her-

gestellt werden. Bleibt ein solches Packet demnächst am Bestimmungsorte

unbestellbar, so muß die Postanstalt des Bestimmungsortes eine Unbe-

stellbarkeits-Meldung an die Aufgabe-Postanstalt erlassen. Letztere hat

demnächst bei dem Absender anzufragen, ob das Packet zurückgeschickt oder

an eine andere Person, sei es an demselben oder einem anderen Orte

des Deutschen Reichs, ausgehändigt werden soll. Auf Grund der Be-

stimmung des Absenders ist die Unbestellbarkeits-Meldung von der Auf-

gabe-Postanstalt zu beantworten. Für die Beförderung der Meldung

und der auf dieselbe an die Bestimmungs-Postanstalt abzulassenden Ant-

wort hat der Absender die Portokosten mit 20 Pf. zu entrichten. Sofern

der Absender die Zahlung verweigert, oder seine Erklärung nicht innerhalb

7 Tagen nach Empfang der Benachrichtigung bei der Aufgabe-Postanstalt

abgiebt, wird die Rücksendung des Packetes nach dem Aufgabeorte veranlaßt.

Ist das Packet auch dem zweiten Empfänger gegenüber unbestellbar,

so kann, wenn der Absender ein bezügliches Verlangen ausgesprochen hat,

vor der Rücksendung noch einmal in derselben Weise die anderweite Be-

stimmung des Absenders durch die Postanstalt eingeholt werden. Sollte

alsdann die Bestellung an den dritten Empfänger ebenfalls nicht statt-

finden können, so muß die Rücksendung eintreten. Die Bezeichnung

mehrerer Personen, welchen das Packet im Falle der Unbestellbarkeit der

Reihe nach zuzuführen sei, ist nicht gestattet.

17) Im §. 43, „den Verkauf von Postwerthzeichen“ betref-

fend, erhalten die Abs. Ul und VIIi folgende ander-

weite Fassung:
III Die gestempelten Postkarten und Postanweisungen werden zu

dem Neumwerthe des Stempels an das Publikum abgelassen.



300

v Die Verwendung der aus gestempelten Briefumschlägen, Post-

anweisungsformularen, Postkarten und Streifbändern ausgeschnittenen

Frankostempel zur Frankirung von Postsendungen ist nicht zulässig.

Zum Umtausch in den Händen des Publikums unbrauchbar ge-

wordener Postwerthzeichen (Freimarken, gestempelter Briefumschläge, Post-

anweisungsformulare, Postkarten und Streifbänder) ist die Postverwaltung

nicht verpflichtet.

Berlin, den 12. März 1883

Der Reichskanzler.

Ordens-VWerleihungen.

Seine Majestät der König haben

Sich allergnädigst bewogen gefunden, nach-

stehende Ordens-Auszeichnungen zu verleihen:

Das Großkreuz des k. Verdienstordens

vom heiligen Michael:

dem kaiserlich russischen wirklichen Staatsrath

und Hofstallmeister Johann Nowosiltzow;

das Ritterkreuz I. Classe des k. Verdienst-

Ordens vom heiligen Michael:

dem Premierlieutenant Leer bei den kaiser-

lich russischen Garde-Ulanen, Adjutanten bei

dem Chef des Generalstabes;

dem kaiserlich russischen Ingenieur-Capitain

und Betriebsdirektor der Petersburg-War-

schauer Bahn, Michael Bittuer;

– — — — — —

In Vertretung:

Stephan.

dem kaiserlich russischen Ceremonienmeister

S. Schablykin;

das Ritterkreuz II. Classe des k. Ver-

dienstordens vom heiligen Michael:

dem kaiserlich russischen Oberkammerfourier

Alexejeff.

Käniglich Jlerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Veoration.

Seine Majestät der König haben

Sich allergnädigst bewogen gefunden, unter'm

27. März l. Is. dem k. Schauspieldirektor

Ernst Possart in München die Bewilligung

zur Annahme und zum Tragen des ihm von

Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachsen-

Meiningen verliehenen Verdienstkreuzes für

Kunst und Wissenschaft zu ertheilen.
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